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\ A_A.;_-‘(?3inftw‘ethg.t‘ 33crgüfnng jür Yerwalter von Handel3- 
_bettteßen aller MArt einfchließlich der nduftriebetriehe 

. 1: {}eitftel_Iung der einftiveiligen DBergütung: 
7  Mit dem Xage der Einfeßung des } 

— qmalter8 für cinen Handel8&betrich hHat Arundfäßlich die 
Feftitellung ciner Bergütung zı erfolgen. Diefe ift al 
endgültige Bergühung zu beftinumnen, wenn über Ihnfaß- 

- und Sebvinnlage des 31 verwunktenden Betricbes DYin- 
reichende ÜAberficht befteht. Yır aln anderen Fällen darf 
mur cine einftiveilige DBergütung vereinburt werden. 
Die einftwveilige Bergütung ift nach Tagen, Wochen 

oder Monaten zu bemeffen, Die VBenteffung Hat gatız all- 
gemein in Anlehuung an die ent{prechende Bergütungs- 
gruppe Des Kaufmaännifchen Mirgeftelltentarifs zu er 
folgen. Danecben find in jedemt Falle al8 {pezielle An- 
Haktspunkte zu berücfichtigen: 

a) ‚die etwva borgefundenen Se[HÄäft8bücher und fonftigen 
Unterfagen, die über den bisherigen Umfaß und 

: Gewinn des Betriebes Auskunft geben; 

b) die Art und der Umfang des Betriche8, feine Fin- 
richtungen und die Ausftattung mit Mafjdhinen ı. dal.; 

c) Erflärungen bvon dritter Seitfe über den früheren 
Ge{chäft2gang des DBetriebes, über fein jährliches 
Steuerauffonumen und über da3z Größenverhältnuiz 
Dde8 bverwalteten Betricbes zu anderen Betrieben 

; gleidher Art an Denyfelben Ort; 

‘ d) die perfönlichen Verhältnijie des kommifjarifchen 
Berwalter3 (die Anzahl der KRinder beifpielSwei[c); 

e_) die mif der Berwaltung verbundene Arbeitsbelaftung 

— und DBerantwortung für den kommifjarijchen Ber- 
walter; 

f) die Größe des Ortes (EinwohHnerzahl), in dem der 

Betrieb belegen ift. i i 

Die fo zu ermittelnde Höhe der einftiweiligen Ver- 

“ gütung findet ihHre notwendige Berichtigung durch die 

- , Tpätere Feftftelung einer endglültigen Bergütung. Eine 

Beteiligung am Gewinn vder‘ Umfaß ift grundfäßlich 

“ nicht zu vereinbaren. - 

'2, Die einftweilige fowie auch {päter die endgültige Ber- 

- gütung find aus den Mittelın des verwalteten Betriebes 

. 3u gewähren. Sind Feine hHinteichenden Betriebamittel 

vorhanden, {o Hat eine Bevorfhuffung des Betriebes 

— durch die zuftändige Treuhandftelle zu erfolgen. Eine 

“ Mechtspflicht zur Zahlung feiten3 der Treuhandjtelle 
wird Hierdurch weder hegründet noch anerkannt. 

B, (Efib@üttig'g fl&eréüfung für die VBeriwvalter von ©gmbc'lié= 

. Betrieben aller Art einfchließlich der Hnduftriebetriebe . 

f%fef_tftéflungi der endgültigen Bergütung: \ „ 

Jinerhalb eine8 Zeitraumes von drei bi8 fechS Monaten- 
‚nach“ Nbernahme der Verwaltung ijt bei KMein- und 

D{a Ba Mleins, Mittel. und: Großbetriebe: hat.‚nad 

d E e en bieifungen der Sinanzämter entwidelten , 

fommijjarijden Beor= 

Mittelbetrieben*) die endgültige Vergütung fejtguftellen. 
— 

coßhandelsgefchäfte und induftrielle Großunter- * 

nehmen gilt die 

gültige Bergütung Hat auf der Grundlage der aus den 

Gefchäftsbüchern erfichtlichen Gewinn- und l?mfaiß[age 

des Betriebe8 fowie in Anlehnung an die iamfn
rblptttg 

für faufmännifche Angeftellte zu erjolgen. In 5mm_fet;»= 

fällen vder Grenzjällen ift eine wohlmollende (€mftungxg 

in die Hchere Bergütungsgruppe bor3unefimen.„ m 

übrigen hat die Zreuhanditelle Die Hühe der fl3
erguhmg 

nach pflichtgemäßent Crmefjen feftzuftellen. Sie ijt nach 

Monaten und uur ausnahmSweife nachy Tagen vder 

NWochen zu beftinmten. Ü 

Die Feftitellung gilt rüchvirkend für Ddie geian{1te 

Tätigteit des Fommiffartfchen Berwalters, Etmwaige heim 

YBeorgleich der einfhveiligen mit der endgültigen DBer- 

güting fich ergebende Spikbenbeträge zugunften 0Der 

Zaften de8 fommijfarifchen Berwalter3 find auf die end
- 

gültige Bergütung anzurechnen. Bei Spibßenbeträgen 

zu Laflen des fommifjarifchen VBerwalters fann bvon 

diefer Berrechnung abgejehen werden, 

Yır befunder3 gelagerten Fällen, in denen die Feft= 

. fteMung der Bergiüttung Schwierigkeiten bereitet, Hat eine 

Anfrage bei der zujtändigen Indujtrie: und Handel8- 

Fammer 31 erfolgen. ; 

Sonderfälle: 

SHat der Konuniffarijhe Verwalter eigenes KNapital 
Ar den von ihı verwalteten Betiried zur Berfügung 

geftellt, fo ijt ihın im Hinblic auf da3 von ihm über- 

nommene Nififo eine angemefjene DBerzinfung jähr- 

fich 3u gewähren. 

Bringt der fommifjarijche Bermwalter eigene Mia- 

Sondertegelung unter B2.) Die end= ' 

{dhinen vder Handwerkzeuge in den Betrieb ein, J0 
_ ift unter Berückfichtigung von Alter und Nönugung: 

bderen Zeitwert fejtzuftellen und dem fommiffarifchen 
Derwalter entiveder eine einmalige Paufdhale zu 

Teiften vder ihHm für Berfchleiß und Abnukung durch 
ordnungSsmäßigen SGebrauch eine angemeffene jähr= 

liche Entf{chädigung zu gewähren. 

\ 2,. Sonderregelung für @rnfsß‘crnbe‚l'.ägéfcfiäffe und iIndu- 

ftrielle Großunternehmen: 

Bei Feftjtellung der endgültigen Bergütung, die Bier 

früheftens ein Halbes Jahı nach Beginn der Berwaltung 
3u erfolgen hHat, gelten grundfäßlich folgende Befunder- 
hHeiten: ; 3 . 

&3 ift neben der Umfaß- und Geiwinnlage die %[figäht 
der Gefolg{chaftsmitglieder des Betriebes zur berüc- 
fichtigen. Hierbei ijt inzbefondere zu prüfen, wieviel' 
Leitende Angejtellte neben: dem ‚fommifjarifdhen DVBer- 
walter erforderlich find und wie Hoch fiQh die Summe 
ber für diefe Angeftellten zu Leiftenden Monatsgehälter 
beläuft. Bei Unternehimen, Ddie in der Yorm bon 
Handelsgefchäften (Perfonal- und KapitalgefeNlfdhaften) 

- betrieben werben, i{t bei der Heftftelung der Bergütung 
; b;iß" mit Dder- Berwaltung übernommene Gaftungsrifilv 
gebu[p;enb au berückfichtigen. . \ ı 
n @°“ im%[ußtxaf;ttt€fät[en eine hHöhere Bergütung a_[3,} 
1500 JM monatlich vereinbart. werden, fo. Hat die-zu- . . 

Jändige Treuhandftelle, jeweil8. unter Darlequng det. ,' 
_Q?'»‘üflbt‘-‚ die. GenehHmigung der GTO:e inguHolen.. 

u Dr Mintler, * } 


